
Vorwort
Seit dem Jahr 2005 sind die Krankenhäuser nach § 137 SGB V verpflichtet, im Abstand von zwei Jahren
einen strukturierten Qualitätsbericht zu veröffentlichen. Ziele dieses Berichts sind die Erhöhung der
Transparenz und die Erhöhung des Wettbewerbs zwischen den Krankenhäusern.

In Teil A dieses gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichts werden die Struktur- und Leistungsdaten des
gesamten Krankenhauses beschrieben. Neben allgemeinen Informationen enthält dieser Teil insbesondere
Angaben zur Organisationsstruktur sowie Informationen über fachabteilungsübergreifende medizinische
Versorgungsschwerpunkte, fachabteilungsübergreifende medizinisch-pflegerische Leistungsangebote und
allgemeine nicht-medizinische Serviceangebote in Form von standardisierten Auswahllisten.

In Teil B werden die Struktur- und Leistungsdaten der Fachabteilungen dargestellt. Für jede Fachabteilung
werden die medizinischen Versorgungsschwerpunkte, spezielle medizinisch-pflegerische Leistungsangebote
und spezielle nicht-medizinische Serviceangebote ebenfalls in Form von standardisierten Auswahllisten und
ergänzendem Freitext beschrieben. Fachabteilungsübergreifende medizinisch-pflegerische
Leistungsangebote und allgemeine nicht-medizinische Serviceangebote, die bereits in Teil A aufgeführt
wurden, werden bei den Fachabteilungen nicht mehr wiederholt.

Die stationär erbrachten Leistungen werden für jede Fachabteilung in Form verschlüsselter Hauptdiagnosen
(ICD-10-Ziffer) und in Form der häufigsten Prozeduren (OPS-301-Ziffer) dargestellt. Dabei wird auf eine
verständliche Sprache geachtet, die medizinischen Fachausdrücke werden nach Möglichkeit erläutert.

Neben den stationären Leistungsangeboten werden auch ambulante Behandlungsmöglichkeiten und
ambulante Operationen nach § 115 b SGB V aufgeführt. Außerdem werden je Abteilung die apparative
Ausstattung als Auswahlliste und die personelle Ausstattung in Form von Tabellen beschrieben.

Im Teil C werden die Maßnahmen zur Qualitätssicherung dargestellt. Dieser Teil enthält Informationen über
die Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB V
(BQS-Verfahren), die externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V, die
Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management Programmen (DMP) nach § 137 f SGB V, die
Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung und die Umsetzung der
Mindestmengenvereinbarung nach § 137 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 SGB V.

Im Teil D werden die Qualitätspolitik, der Aufbau und die Organisation des Qualitätsmanagements und
dessen Bewertung beschrieben. Außerdem werden Qualitätsmanagementprojekte dargestellt.

Adressaten dieses Qualitätsberichts sind Patienten, Niedergelassenen Ärzte und Krankenkassen. Sie
können anhand konkreter und objektiver Daten und Fakten erkennen, wie leistungsstark ein bestimmtes
Krankenhaus ist.

Bereits Ende der neunziger Jahre wurde mit einem strukturierten Qualitätsmanagement begonnen. Die
Kreisklinik Laupheim wurde am 21.07.1999 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Die Kreiskliniken Riedlingen
und die zentrale Verwaltung folgten am 25.09.2000. Die allgemeinen Prozesse und die Handbücher wurden
anschließend auf die Kreiskliniken Biberach und Ochsenhausen fortgeschrieben.

Qualitätsmanagement macht nur Sinn, wenn es von allen an dem Behandlungsablauf beteiligten
Berufgruppen, den Führungskräften und den Mitarbeitern als Instrument zur Unternehmensentwicklung im
Sinne eines Veränderungs- und Verbesserungsmanagements gesehen wird. Neben den Prozessen werden
vor allem unsere Kunden und alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen stärker in den Mittelpunkt gestellt.
Mit dem Qualitätsmanagement werden wir die Erreichung unserer Unternehmensziele „Qualität, Akzeptanz
und Wirtschaftlichkeit“ weiterentwickeln und in Zukunft auch konkret messen.

Biberach, Juli 2009

H. Masanek
Geschäftsführer
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Einleitung
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Träger

Träger der Kreisklinik Biberach ist die Kliniken Landkreis Biberach GmbH, die an den Standorten Biberach,
Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen vier Krankenhäuser mit insgesamt 603 Betten, vier Pflegeheime
und eine Geriatrische Rehaklinik betreibt. Gesellschafter der Kliniken Landkreis Biberach GmbH ist der
Landkreis Biberach mit 100% Geschäftsanteilen.

Krankenhausleitung

Funktion Name Kontakt
Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Hartmut Masanek 07351/55-3010
Ärztlicher Direktor Dr. med. Jobst Isbary 07351/55-1220
Pflegedienstleitung MScN, Dipl.-Pflegewirtin, Helene

Maucher
07351/55-1321

Leiterin
Örtliche Verwaltung

Dipl.-Betriebswirtin Claudia Kopf 07351/55-1330
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